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Parkplatzreglement 
 

der Gemischten Gemeinde Diemtigen 
 
 

Zweck Art. 1 ¹ Die Gemischte Gemeinde Diemtigen kann die öffentlichen Parkplät-
ze auf ihrem Gemeindegebiet bewirtschaften.  

² Sie stützt sich dabei auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr und 
die Strassenpolizeiverordnung des Kantons Bern. 

 

 

Bewirtschaftungsart und 
- umfang 

Art. 2 ¹ Die Bewirtschaftung kann durch Gemeindepersonal, mittels Ticket-
automaten, durch blaue Zone oder dergleichen erfolgen. 

² Der Gemeinderat bestimmt die zu bewirtschaftenden Flächen (örtlich), den 
Bewirtschaftungsumfang (zeitlich) und die Bewirtschaftungsart. 

 

 

Gebührenrahmen Art. 3 Die Benützungsgebühren werden vom Gemeinderat in folgendem 
Umfang festgelegt: 

1 Tag Fr. 5.-- bis Fr. 10.-- 
1 Saison (1. 11. - 30.  4., bzw. 1. 5. - 31.10.) Fr. 40.-- bis Fr. 80.-- 
1 Saison (Einwohner der Gemeinde) Fr. 20.-- bis Fr. 40.-- 
 

 

Ausführungsbestim-
mungen und Vollzug 

Art. 4 Der Gemeinderat erlässt die Ausführungsbestimmungen und regelt 
den Vollzug. 

 

 

Rechtsmittel Art. 5 Verfügungen der Gemeindebehörden können innert 30 Tagen mit 
Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsstatthalter angefochten werden. 

 

 

Strafbestimmungen Art. 6 Widerhandlungen gegen die Vorschriften über die Benützung der 
Parkplätze oder gegen Verfügungen, die in Anwendung dieser Vorschriften 
erlassen werden, werden mit Busse bis zu Fr. 300.-- bestraft, soweit nicht 
eidgenössische oder kantonale Strafvorschriften Anwendung finden(Art. 6 
Gemeindegesetz vom 20. Mai 1993). 

 

 

Inkrafttreten Art. 7 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch das Strassenver-
kehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern in Kraft. 
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Die Versammlung der Gemischten Gemeinde Diemtigen vom 4. Dezember 1997 hat dieses Regle-
ment genehmigt. 
 
 der Gemeinderatspräsident der Gemeindeschreiber 
 
 
 sig. Jak. Werren sig. M. Mösching 
 
 
 
 
 
 
 

Auflagezeugnis: 
 
Dieses Reglement hat vom 14. November bis 29. Dezember 1997 in der Gemeindeschreiberei öf-
fentlich aufgelegen. Die Auflage- und Einsprachefrist ist in den Amtsanzeigern Nr. 46 vom 13. und 
Nr. 47 vom 20. November 1997 bekannt gegeben worden. 
 
Es wurden keine Einsprachen eingereicht. 
 
 
3753 Oey, 6. Januar 1998 der Gemeindeschreiber 
 
 
 sig. M. Mösching 
 
 
 
 
 
 

 

Genehmigung durch das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern: 

 
 
Bern, 23. März 1998 sig. H. Kuhn 
 
 
 
 


